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Ihre Informationen für Bosnien
und Herzegowina     

Wir  wünschen  Ihnen  viel  Spaß  bei  der  Fahrzeugüberführung  nach  Bosnien  und 
Herzegowina.  Achten  Sie  bitte  darauf,  dass  in  diesem  Land  eine  andere  Währung 
verwendet wird und dass es zu Problemen mit dem Kurzzeitkennzeichen kommen kann.

Für die Einreise nach Bosnien Herzegowina benötigen Sie:

• Personalausweis oder (vorläufiger) Reisepass
• gültiges Ausfuhrkennzeichen mitsamt grüner Karte

Einreise- und Zollbestimmungen Verkehrsregeln

• Längerer Aufenthalt muss polizeilich 
gemeldet werden

• nutzen Sie nur befestigte Straßen, da 
vereinzelt Minengefahr besteht

• Innerorts 60 km/h
• Auf Landstraßen 80 km/h
• Auf Autobahnen 130 km/h
• Promillegrenze liegt bei 0,5
• Lichtpflicht auch am Tage
• Mautpflicht

Hinweise

• Verkehrsverstöße ziehen hohe Bußgelder nach sich
• Es wird kein Steckdosenadapter für Bosnien-Herzegowina benötigt
• es fallen Mautgebühren in den Transitländern an

Rufnummern und Adressen

• Auswärtiges Amt, Tel: +49 (0)30 814 712 10
• Deutsche Botschaft, Skenderija 3, 71000 Sarajewo, Tel.: +387 (0) – 33 565 300
• Polizei: 92, Notarzt: 94
• ADAC Partnerclub BIHAMK, Tel.: +387 (0)33 – 212 772

versicherung-kurzzeitkennzeichen.com – die wahrscheinlich günstigsten Versicherungen für 
Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen.


